Steuerliche Aspekte beim Erwerb von Immobilien und bei Einkünften aus Immobilien in der Slowakei

Die Besteuerung von Immobilieneinkünften in der Slowakei ist umfassend. Das slowakische Recht besteuert sowohl den Erwerb von Immobilien (Umsatzsteuer), den Immobilienbesitz (Grundsteuer), die laufenden Immobilieneinkünfte (Ertrag- und Umsatzsteuer) als auch die Veräußerung von Immobilien (Ertrag- und Umsatzsteuer). Daher ist es bei einem Immobilienerwerb immer wichtig, auch die steuerliche Seite zu betrachten. Dies gilt für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen. 

Generell müssen bei einem Immobilienerwerb in der Slowakei auch Ausländer die slowakischen Steuergesetze beachten, da bilaterale Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (kurz „Doppelbesteuerungsabkommen“ oder „DBA“) in der Regel dem Belegenheitsstaat Slowakei das Besteuerungsrecht zuweisen. Doppelbesteuerungsabkommen gelten meist nur für Ertragsteuern, d.h. Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer. Aber auch für andere Steuerarten wie z.B. Umsatzsteuer richtet sich die Steuerpflicht normalerweise immer nach den Regelungen des Belegenheitsstaates.

Besteuerung von Immobilien bei Privatpersonen
Mit Wirkung vom 1. Januar 2005 wurde die Grunderwerbsteuer abgeschafft. Dies ist aber beim Erwerb von neuen Gebäuden oder Wohnungen nur ein kleiner Trost, denn hierbei kann dafür Umsatzsteuer anfallen. Dies gilt für im Bau befindliche Gebäude und für Gebäude, die eine Privatperson innerhalb der ersten fünf Jahre nach Benutzungsbewilligung von einem Unternehmer kauft. Die Umsatzsteuer beträgt generell 19% des Kaufpreises für das Grundstück und das Gebäude. Grundsätzlich unterliegt nur der Kauf von älteren Gebäuden (Benutzungsbewilligung seit mindestens fünf Jahren; der Verkäufer kann allerdings zur Umsatzsteuerpflicht optieren) oder eines „nackten“ Grundstücks nicht der Umsatzsteuer.
Wird das Gebäude anschließend vermietet, ist diese Vermietung grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Dies gilt aber beispielsweise nicht für die Vermietung von Parkplätzen.

Eigentümer von Grund und Boden müssen jährlich Grundsteuer entrichten, die sich auf Grundstücke- und Gebäude bezieht. Dies gilt unabhängig davon, ob die Immobilie selbst genutzt oder vermietet wird. Die Bemessungsgrundlage und der Steuersatz sind abhängig von der Art, Fläche und Nutzung des Grundstücks oder Gebäudes, von der Stockwerkshöhe und von dem Belegenheitsort. Die Gemeinden legen den Steuersatz selbst fest; der Satz ist derzeit landesweit in Bratislava am höchsten. Zu beachten ist, dass hierfür beim Erwerb oder bei Änderung der Merkmale des Besteuerungsobjekts eine Steuererklärung abgegeben werden muss.

Vermietungseinkünfte unterliegen der Einkommensteuer. Von den Mieteinnahmen können grundsätzlich pauschal 25% Werbungskosten abgezogen werden. Es ist aber auch möglich, nachgewiesene höhere Beträge geltend zu machen, z.B. Darlehenszinsen und die Abschreibung des Gebäudes. Durch lineare oder degressive Abschreibungen werden die Anschaffungskosten des Gebäudes über 20 Jahre verteilt. 

Bei Veräußerung einer Immobilie, wird ein Gewinn ebenfalls mit Einkommensteuer belegt. Bei Eigennutzung , sind Veräußerungsgewinne, die mindestens zwei Jahre nach dem Kauf des Gebäudes erzielt werden, nicht zu versteuern. Auch Umsatzsteuer fällt in diesem Beispiel nicht an. Bei einer vermieteten Immobilie erhöht sich die Frist auf fünf Jahre.

Besteuerung von Immobilien für Unternehmen

Beim Immobilienerwerb stehen Unternehmen vor der Frage, ob sie eine Immobilie direkt erwerben (Asset Deal) oder ob sie eine andere Gesellschaft erwerben, zu deren Vermögen die Immobilie zählt (Share Deal). Im ersten Fall muss die erwerbende Gesellschaft die Immobilie in ihrer eigenen Bilanz ausweisen. Im zweiten Fall wird eine Tochtergesellschaft erworben, die in der Bilanz der Gesellschaft unter den Beteiligungen erscheint. Beide Möglichkeiten haben unterschiedliche steuerliche Auswirkungen. Daher sollte der Weg des Immobilienerwerbs im Vorhinein genau überlegt werden. 

Ob beim direkten Erwerb einer Immobilie durch ein Unternehmen Umsatzsteuer anfällt, richtet sich zumeist nach den gleichen o.g. Regeln.

Auch Grundsteuer ist zu entrichten, wobei diese Steuer bei der Ermittlung der Ertragsteuern sofort als Betriebsausgabe abgezogen werden kann.

Bezüglich der Ertragsteuerbelastung gilt, dass die Erträge aus Vermietung ebenfalls zu versteuern sind. Diverse Kosten und Abschreibungsbeträge mindern wiederum den Gewinn. Dies gilt sowohl bei Eigennutzung durch die Gesellschaft, als auch bei Vermietung. Steuerliche Verluste können generell fünf Jahre vorgetragen und mit steuerlichen Gewinnen in diesen fünf Folgejahren verrechnet werden. Verluste aus der Veräußerung von Grundstücken sind allerdings steuerlich nicht abzugsfähig.

Für die meisten Steuerarten gibt es Ausnahmen, die oben nicht dargestellt sind. Jeder Einzelfall sollte daher genau geprüft werden. Außerdem unterliegt die Steuergesetzgebung häufigen Änderungen. Beispielsweise wird derzeit über die Einführung von Immobilieninvestmentfonds diskutiert. Die Novelle des Kollektivinvestmentgesetzes soll ab 1. Februar 2006 in Kraft treten.

